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Beschlussvorschlag

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, das Schulzentrum „Am Ellernholzteich“ 
und dessen Verkehrsanbindung dementsprechend zu planen, dass keinerlei 
Kleingärten in der benachbarten Sparte „Fortschritt“ entfallen müssen. Dies 
beinhaltet insbesondere die Einrichtung der notwendigen Flächen für den 
Busverkehr auf der nördlichen Seite der Verlängerten Scharnhorststraße.

Sachdarstellung

Am 16.12.2019 fasste die Bürgerschaft den Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 
des B-Planes Nr. 114 – Verlängerte Scharnhorststraße – als planungsrechtliche 
Voraussetzung für die Errichtung eines inklusiven Schulzentrums auf der 
nördlichen Seite der Verlängerten Scharnhorststraße. Südlich der 
Scharnhorststraße befindet sich die Kleingartenanlage „Fortschritt“. Diese sollte 
vom B-Plan 114 und den für die Schule notwendigen Baumaßnahmen nur in 
geringem Umfang betroffen sein; die nördlichste Reihe der Gartensparte sollte 
zunächst zwei, dann drei bis vier Meter für den Bau von Verkehrsflächen abgeben 
müssen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung in der Sitzung des Bauausschusses 
am 10.11.2020 führt die inzwischen von der Verwaltung aufgrund der 
eingegangenen Einwendungen bevorzugte Variante jedoch zum Wegfall einer 
kompletten Reihe an Kleingärten für den Bau einer größeren Bushaltestelle. Ein 
Wegfall von Kleingärten ist abzulehnen und auch nicht notwendig. Unmittelbar 
nördlich entlang der Scharnhorststraße sind ausreichend Flächen für einen 
Busparkplatz mit Wendeschleife vorhanden, die in der bisherigen Planung 
entweder als öffentliche Grünfläche, als Parkplatz oder als nicht zu überbauender 
Abwassergraben vorgesehen sind. Wie aus den angehängten Bildern ersichtlich, 
sind verschiedene Varianten auf der nördlichen Seite denkbar. Die zusätzliche 
Überbauung des Grabens wäre verhältnismäßig gering und dadurch umsetzbar. 
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Bebauungsplan Nr. 114 Verlängerte Scharnhorststraße
Verkehrliche Anbindung des Schulzentrums in Konflikt mit den Gewässern

Stellungnahme des Abwasserwerkes Greifswald zur Beschlussvorlage der
CDU-Fraktion ohne Wegfall der Kleingärten

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Bereich der verkehrlichen Anbindung des Schulstandortes verläuft der Graben 25/1
parallel zur Straßenführung. Es handelt sich hierbei um ein Gewässer 2. Ordnung. Wie
bereits in der Stellungnahme des Amtes für Wasserwirtschaft und Kreisentwicklung,
Sachgebiet Wasserwirtschaft im Rahmen der Beteiligung der TOB dargelegt, handelt es
sich hier um wichtige Vorfluter für die öffentliche Niederschlagswasserbeseitigung,
deren Einzugsgebiete bis in die Gemeinde Weitenhagen reichen.
Als allgemeine Auflage ist u.a. benannt:
„Bei der Beurteilung des Vorhabens sind dessen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt un
ter besonderer Beachtung der Hochwassergefährdung des Plangebietes und einer ord
nungsgemäßen Niederschlagswasserbeseitigung und Gewässerunterhaltung zu prüfen.“

Nach Wasserhaushaltsgesetz, § 6 Allgemeine Grundsätze der Gewässerbewirtschaftung gilt:
„(1) Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, (1.) ihre
Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushaits und als Lebensraum für
Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, insbesondere durch Schutz vor nachteili
gen Veränderungen von Gewässereigenschaften, ...“

Im Zuge der Variantenuntersuchung zur verkehrlichen Anbindung (insbesondere
Busverkehr) haben wir übereinstimmend mit der Unteren Wasserbehörde aufgrund der
gesetzlichen Vorgaben erklärt, dass einer Uberbauung der Gewässer nicht zugestimmt
werden kann (ausgenommen hiervon ist die Ertüchtigung der bestehenden Uberfahrten
/ Durchlässe).
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Die rechtliche Zuständigkeit liegt weiterhin beim Amt für Wasserwirtschaft und
Kreisentwicklung, SG Wasserwirtschaft.

Freundliche Grüße

Elke Siekmeier
Stellv. Betriebsleiterin
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